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Um dak m^egra/e 57ira7W- zozzf fPTzF/recfe in kantonalen Angelegen-
heiten zu erhalten, ist eine Verfassungsänderung nötig (Staatsverfassung
Art 16). /Ein Gesetz könnte schliesslich das fUaÄ/rßcfe und die
évzr&ezï Von Frauen in den Geraewzalezz bei der Besetzung öffentlicher
Aemter ermöglichen (Staatsverfassung Art. 16, 2).

Die Uer/zzsswwgs- w?z.zf Ge5,efzesäw^erM72gew unterstehen im Kanton
Zürich dem pWzg«2£orz'sc&e« fîe/erezz^MW.

BGzs /m> ScFriffe anzzrzfe« FerezG MwterwowOTzera? Es sind drei Motio-
nen und eine Initiative des Stadtrates an den Kantonsrat pendent. Wann
gedenkt Regierungsrat Brugger, sie zu behandeln Wir müssten uns für
den sonst fortschrittlichen Kanton Zürich schämen, wenn er nicht unter
den ersfe« deutschsprechenden Kantonen wäre, welche das Frauenstimm-
und -Wahlrecht einführen.

Frauen als Kanzleibeamte in Gerichten
Aus dem Zürcher Kantons rat vom 29- Februar:
Dz-. F. AfeFrwezw (soz., Zürich) begründet eine .Mo£7077, in der Re-

gierungsrat und Obergericht eingeladen werden, zu prüfen und dem
Kantonsrat Bericht und Antrag zu unterbreiten, ob in das Gerichts ver-
fassungsgesetz eine Bestimmung über die Wählbarkeit von Frauen als
Kanzleibeamte der Gerichte aufzunehmen sei. In der Begründung weist
der Motionär auf Beispiele anderer Kantone hin, in denen diese Wähl-
barkeit besteht, und ferner auf die Wirksamkeit der Frauen auf anderen
Gebieten des Rechtswesens. Der Kanzleidienst ist heute auf weibliche
Beamte angewiesen.

/«s£i:z;zfire/èfo7* Bz-Mgger stellt fest, dass Frauen als kaufmännische
Angestellte bereits seit langem an den Gerichten tätig sind. Es handelt
sich in der Motion also nur um die Frage der Juristinnen. Bei der Justiz-
direktion sind Juristinnen mit Erfolg beschäftigt worden. Das gleiche
soll auch dem Verwaltungsgericht ermöglicht werden (Heiterkeit). Ma-
teriell steht die Regierung auf dem Boden der Motion. Sie wollte die
Neuerung aber nicht mit der bereits vor Jahren abgeschlossenen Revision
des Gerichtsverfassungsgesetzes verknüpfen. Bei einer künftigen Revision
soll auch dieser Punkt berücksichtigt werden. Die Regierung nimmt des-
halb die Motion zur Prüfung entgegen.

Die Motion wird stillschweigend vom Rat MFeT-ttdexeTZ.

Staatsbürgerlicher Unterricht in Neuenburg
Im Kanton Neuenburg hat das kantonale Erziehungsdepartement

den staatsbürgerlichen Unterricht obligatorisch erklärt. Vom nächsten
Schuljahr an werden die Primarschüler beider Geschlechter von der
7. Klasse an in Staatsbürgerkunde unterrichtet.

6


	Staatsbürgerlicher Unterricht in Neuenburg

